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Bek. Nr. 1 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
Betrieb der Kläranlage Bad Reichenhall; 

Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage Bad Reichenhall in die Saalach 
 

Standort Kläranlage: Fl. Nr. 709/4 Gemarkung Marzoll 
Einleitstelle: Fl. Nr. 727/0 Gemarkung Marzoll 

 
Betreiber: Stadt Bad Reichenhall, Rathausplatz 1 + 8, 83435 Bad Reichenhall 
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Bekanntmachung zur Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 5 Abs. 2 i. V. mit § 7 UVPG) 
 
Die Stadt Bad Reichenhall betreibt eine mechanisch-biologische Kläranlage. Die bestehende Kläranlage wurde am 01.07.1981 
offiziell in Betrieb genommen. Im Jahr 1994 wurde die Anlage umgebaut und modernisiert.  

 
Die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis zum Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage Bad Reichenhall in die Saalach vom 
20.12.2002 ist am 31.12.2022 abgelaufen. Derzeit besteht eine übergangsweise beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis nach 
Art. 15 BayWG. 

 
Die Stadt Bad Reichenhall hat die Erteilung einer neuen gehobenen Erlaubnis nach § 15 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für das 
Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage Bad Reichenhall beantragt und legte Antragsunterlagen vor.  Beantragt wurde der 
Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage, die ausgelegt ist für organisch belastetes Abwasser von 1.800 kg/BSB5 (roh)/d bzw. 
30.000 Einwohnerwerte (EW). Dies entspricht der Größenklasse 4 nach der Abwasserverordnung (AbwV). 

 
Die überschlägige Einschätzung, ob der Weiterbetrieb der Kläranlage Bad Reichenhall erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, kommt insgesamt zu folgendem Ergebnis: 

 
Bewertung der möglichen Umweltauswirkungen und der Erheblichkeit 

 
Schutzgüter mögliche nachteilige 

Umweltauswirkungen 
Erheblichkeit 

Menschen einschl. menschliche Gesundheit sehr gering nicht erheblich 
Pflanzen sehr gering nicht erheblich 
Wald sehr gering nicht erheblich 
Tiere und biologische Vielfalt sehr gering nicht erheblich 
Fläche gering nicht erheblich 
Wasser gering nicht erheblich 
Boden sehr gering nicht erheblich 
Klima und Luft gering nicht erheblich 
Landschaft und Landschaftsbild sehr gering nicht erheblich 
Kulturelles Erbe und Sachgüter nicht gegeben -------------------- 

 
Die allgemeine Vorprüfung ergab, dass durch die Ertüchtigung und den Betrieb der Kläranlage Bad Reichenhall keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist somit nicht 
erforderlich. 

 
Folgende wesentliche Gründe sind für das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
nennen: Die Kläranlage Bad Reichenhall besteht bereits seit Jahrzehnten. Die Ertüchtigungen erfolgen auf dem Bestandsgelände. 
Die bestehende Einleitstelle in die Saalach bleibt unverändert. Erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar. Durch die 
Kläranlage wird sichergestellt, dass die Abwassereinleitung in die Saalach die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. 

 
Das Ergebnis dieser Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Eine Veröffentlichung 
erfolgt gemäß Art. 27 a BayVwVfG auch im UVP-Portal. Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 Satz 1 
UVPG). Der Feststellungsvermerk kann mit den entsprechenden Unterlagen während der allgemeinen Dienststunden im 
Landratsamt Berchtesgadener Land, Zimmer 215 eingesehen werden. 
 
 
Bad Reichenhall, den 26. September 2025  
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Matthias Stephan, stellv. Geschäftsbereichsleiter GB 3 – Bauen und Umwelt 
 
 
Bek. Nr. 2 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Satzung 
zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung)  

für die Stadt Bad Reichenhall  
Vom 29.07.2025 

 
Die Stadt Bad Reichenhall erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch § 4 Zweites Modernisierungsgesetz Bayern vom 23.12.2024 (GVBl.S.619) folgende 
  

Satzung: 
 

§ 1  
Anwendungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen im gesamten Stadtgebiet von Bad Reichen-

hall. 
 
(2) Die Satzung gilt nicht für Gebäude, die ausschließlich zum Wohnen von Senioren und Studenten bestimmt sind. 
 
(3) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abwei-

chen, haben Vorrang. 
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§ 2  
Pflicht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung 

 
Bei der Errichtung von Gebäuden im Sinne des § 1 Abs. 1 ist ein Spielplatz herzustellen, auszustatten und zu unterhalten.  
 

§ 3  
Größe, Lage und Ausstattung 

 
(1) Je 25 m² Wohnfläche sind 1,5 m² Spielplatzfläche nachzuweisen, jedoch mindestens 50 m². Die Fläche muss für das Spielen 

von Kindern bis zu 14 Jahren geeignet und ausgestattet sein. 
 
(2) Der Spielplatz soll möglichst verkehrsabgewandt in sonniger, windgeschützter Lage angelegt werden. Er muss gegen Anla-

gen, von denen Gefahren oder Störungen ausgehen so abgeschirmt werden, dass die Kinder ungefährdet spielen können.  
 
(3) Für je 50 m² Fläche ist er mit mindestens einem Spielsandbereich (Mindestgröße 4m²), einem ortsfesten Spielgerät, einer 

ortsfesten Sitzgelegenheit sowie ausreichend Schatten spendenden Elementen auszustatten. 
 

§ 4  
Herstellung und Ablöse des Spielplatzes 

 
(1) Der Spielplatz ist auf dem Baugrundstück zu errichten. Ausnahmsweise darf der Spielplatz auf einem anderen Grundstück 

in der Nähe des Baugrundstücks angelegt werden. Der Spielplatz muss fußläufig und gefahrlos für die Kinder zu erreichen 
sein. Die Benutzung des Grundstücks ist gegenüber dem Träger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

 
(2) Die Pflicht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung des Spielplatzes kann auch durch Übernahme der Kosten gegen-

über der Stadt Bad Reichenhall übernommen werden (Ablösevertrag). Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablöse-
vertrags steht im Ermessen der Stadt. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch 
dann, wenn der Spielplatz nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden 
kann. 

 
(3) Der Ablösungsbetrag beträgt je m² 100 €. Der Ablösebetrag beträgt pro Spielplatz mindesten 5.000 €.  
 

§ 5  
Unterhaltung 

 
Der Spielplatz ist in benutzbarem Zustand zu erhalten. Auf die zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflichten wird hingewiesen. 
 

§ 6  
Abweichungen 

 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden. 
 

§ 7  
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt am 01.10.2025 in Kraft.  
 
 
Bad Reichenhall, den 29. Juli 2025 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung, Oberbürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 3 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Ermittlung und den Nachweis 
von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung - STPLS)  

Vom 10.02.2009 am 29.07.2025 
 
Die Stadt Bad Reichenhall erlässt aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) sowie Art. 81 Abs. 
1 Nrn. 3, 4 und 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 
588, BayRS 2132-1-B), zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619), folgende Änderung der Satzung: 
 
§ 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 2 
Zahl der notwendigen Stellplätze für Personenkraftwagen 

 
(1) Die Zahl der notwendigen Stellplätze im Sinn des Art. 47 BayBO bemisst sich nach der Anlage 1.  

 
(2) Der Stellplatzbedarf ist bei gewerblichen Anlagen nach der Nutzungsfläche nach DIN 277 (NUF) zu berechnen.  

 
(3) Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, ist der Stellplatzbedarf für jede Nutzungsart und Nut-

zungseinheit getrennt zu ermitteln. Steht die sich errechnende Summe in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsäch-
lichen zu erwartenden Bedarf, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze dem zu erwartenden Zu- und Abfahrtsverkehr ent-
sprechend zu verringern. Eine gegenseitige Anrechnung ist bei zeitlich ständig getrennten Nutzungen möglich.  
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(4) Ergibt sich bei der Ermittlung der Anzahl der notwendigen Stellplätze ein Bruchteil, so ist dieser ab der ersten Dezimalstelle 
auf die nächst niedrigere ganze Zahl abzurunden.  
 

§ 8 der Satzung wird wie folgt ergänzt: 
 

§ 8 
Fortgeltung, Inkrafttreten 

 
Die Satzung über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung – STPLS) 
vom 10.2.2009 wird hinsichtlich der dortigen Regelungen für die Zahl der notwendigen Stellplätze für Personenkraftwagen (§ 2 
Absatz 1, 2, 3 und 4) durch diese Satzung ersetzt bzw. aufgehoben.  
 
Die Anlage 1 der bestehenden Satzung vom 10.02.2009 wird ersetzt durch die Anlage 1 vom 29.07.2025.  
 
Die Anlage 2 der bestehenden Satzung vom 10.02.2009 wird ergänzt/klargestellt durch die Anlage 2 vom 29.07.2025. 
 
Die sonstigen Regelungen der bestehenden Satzung vom 10.02.2009 gelten unverändert fort. 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bad Reichenhall, den 29. Juli 2025 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung, Oberbürgermeister 
 
Anlage 1  
 
zu § 2 Abs. 1  
Änderung der Satzung über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stell-
platzsatzung - STPLS) vom 10.02.2009 am 29.07.2025 
 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze Hiervon für 
Besucher in 
% 

1. Wohngebäude   
1.1 Gebäude mit Wohnungen  - 
1.1.1 unter 100m² 1 Stellplatz pro Wohnung - 
1.1.2 über 100 m² 2 Stellplätze pro Wohnung - 
1.1.3 Mit Mietwohnungen, für die eine Bindung 

nach dem Bayerischen Wohnraumförde-
rungsgesetz besteht 

0,5 Stellplätze pro Wohnung - 

1.1.4 Gebäude mit Wohnungen für Senioren oder 
betreutes Wohnen 

0,5 Stellplätze pro Wohnung - 

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze 

75 

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10 
1.4 Schwestern-/Pfegerwohnheime, Arbeitneh-

merwohnheime u. ä. 
1 Stellplatz je 4 Betten 10 

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, Langzeit- und 
Kurzzeitpflegeheime, Tagespflegeeinrichtun-
gen u. ä. 

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, 
mindestens 2 Stellplätze 

50 

1.6 Obdachlosenheime, Gemeinschaftsunter-
künfte für Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze 

10 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und 
Praxisräumen 

  

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m² NUF1 75 
2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr 

(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungs-
räume, Arztpraxen und dergl.) 

1 Stellplatz, je 30 m² NUF1,  
mindestens 3 Stellplätze 

75 

3. Verkaufsstätten   
3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für den 

Kundenverkehr,  
mindestens 2 Stellplätze je Laden 

75 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (einschließlich 
Einkaufszentren, großflächigen Einzelhan-
delsbetrieben) 

1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für den 
Kundenverkehr 

75 

4. Versammlungsstätten (außer Sportstät-
ten), Kirchen 

  

4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher Be-
deutung (z. B. Theater, Konzerthäuser, 
Mehrzweckhallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z. B. Licht-
spieltheater, Schulaulen, Vortragssäle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90 

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90 
5. Sportstätten   
5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze (z. B. Trai-

ningsplätze) 
1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche - 
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5.2 Sportplätze und Sportstadien mit Besucher-
plätzen 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfäche,  
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

- 

5.3 Turn- und Sporthallen ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 50 m² Hallenfächen - 
5.4 Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche,  

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 
- 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m² Grundstücksfläche - 
5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen - 
5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen,  

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 
- 

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. ohne Be-
sucherplätze 

2 Stellplätze je Spielfeld - 

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. mit Besu-
cherplätzen 

2 Stellplätze je Spielfeld,  
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

- 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage - 
5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn - 
5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote - 
5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m² Sportfläche - 
6. Gaststätten   
6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m² Gastfläche 75 
6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, 

sonst. Vergnügungsstätten 
1 Stellplatz je 20 m² NUF1,  
mindestens 3 Stellplätze 

90 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere 
Beherbergungsbetriebe 

1 Stellplatz je 6 Betten,  
bei Restaurationsbetrieb Zuschlag nach den 
Nrn. 6.1 oder 6.2 

75 

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75 
7. Krankenanstalten   
7.1 Krankenanstalten von überörtlicher Bedeu-

tung 
1 Stellplatz je 4 Betten 60 

7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 6 Betten 60 
7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für lang-

fristig Kranke 
1 Stellplatz je 4 Betten 25 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m² NUF 1,  
mindestens 3 Stellplätze 

75 

8. Schulen, Einrichtungen der  
Jugendförderung 

  

8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen 1 Stellplatz je Klasse, zusätzlich 1 Stellplatz je 
10 Schüler über 18 Jahre 

10 

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende - 
8.3 Tageseinrichtungen für mehr als 12 Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder,  

mindestens 2 Stellplätze 
- 

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 Kinder 1 Stellplatz - 
8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze - 
8.6 Berufsbildungswerke, Ausbildungswerkstät-

ten und dergl. 
1 Stellplatz je 10 Auszubildende - 

9. Gewerbliche Anlagen   
9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m² NUF1 oder  

je 3 Beschäftigte 
10 

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, Ver-
kaufsplätze 

1 Stellplatz je 100 m² NUF1 oder  
je 3 Beschäftigte 

- 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder Reparatur-
stand 

- 

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über Tankstellenbe-
darf hinaus:  
Zuschlag nach Nr. 3.1 (ohne Besucheranteil) 

- 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je Waschanlage² - 
10. Verschiedenes   
10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten - 
10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1 500 m² Grundstücksfläche, je-

doch mindestens 10 Stellplätze 
- 

 
1 NUF = Nutzfläche nach DIN 277 
2 Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vorhanden sein 
 
 
Bad Reichenhall, den 29. Juli 2025 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung, Oberbürgermeister 
 
Anlage 2 
 
Änderung der Satzung über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsat-
zung - STPLS) vom 10.02.2009 am 29.07.2025 
 
Klarstellung der Zonierung der Stellplatzablöse 
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Bad Reichenhall, den 29. Juli 2025 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung, Oberbürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Stadt Freilassing 
 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Engerach“; 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB; 
sowie über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 12.03.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, die 36. Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den Bereich „Engerach“ aufzustellen. 
 
In der Sitzung vom 23.09.2025 wurde die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
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Der Geltungsbereich ist aus dem nachstehenden Lageplan (ohne Maßstab) ersichtlich. 
 

 
 
Der Vorentwurf zur Aufstellung der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Engerach“ mit Begründung steht 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB von 
 

Dienstag, den 07. Oktober bis einschl. Freitag, den 14. November 2025 
 
im Internet unter www.freilassing.de / Zukunft & Projekte / Bebauungspläne-Flächennutzungsplan / Aufstellung/Änderung zur 
Einsicht bereit und können dort abgerufen werden. 
 
Zusätzlich liegt der Entwurf im oben genannten Zeitraum im Rathaus der Stadt Freilassing im Zimmer Nr. 006, Münchener Straße 
15, 83395 Freilassing während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr und im Übrigen nach Terminver-
einbarung) aus und kann dort von jedermann eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zum Vorentwurf der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes können während der Dauer der oben genannten 
Veröffentlichungsfrist elektronisch per E-Mail an stadtplanung@freilassing.de übermittelt werden. Alternativ können die Stellung-
nahmen auch bei der Stadt Freilassing, Münchener Straße 15, 83395 Freilassing, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderabgabe abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 

Datenschutz: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO  (Datenschutz-
grundverordnung) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderabgabe abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ 
das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
Freilassing, den 30. September 2025 
Stadt Freilassing 
 
Markus Hiebl, Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 5 
Stadt Freilassing 

 
Ortsrecht der Stadt Freilassing 

Satzung über die Pflicht zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder und dessen Ablösung (Spielplatzsatzung) 
Vom 01.10.2025 

 
Die Stadt Freilassing erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) 
und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende Satzung: 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen im Stadtgebiet der Stadt Freilassing.  
(2) Ausgenommen von dieser Satzung sind Wohnungen, für die ein Spielplatz wegen der Art der Wohnungen nicht erforderlich 

ist. Hierzu zählen insbesondere Boardinghäuser, Einzimmerappartements, betreutes Wohnen und Altenheime sowie Stu-
denten- und Lehrlingswohnheime.  

(3) Regelungen in Bebauungspläne oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abwei-
chen, haben Vorrang.  

 
§ 2 

Pflicht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung 
 
(1) Bei der Errichtung von Gebäuden im Sinne des § 1 Abs. 1 ist ein Spielplatz herzustellen, auszustatten und zu unterhalten. 
(2) Die erforderlichen Spielplätze sollen mit der Nutzungsaufnahme der baulichen Anlage, zu der sie gehören, bereitgestellt und 

benutzbar sein. Wird eine Anlage in mehreren Abschnitten errichtet, so sind die für den einzelnen Bauabschnitt erforderlichen 
Spielplatzflächen nachzuweisen, sofern diese nicht ausschließlich in einer Gemeinschaftsanlage untergebracht sind.  

 
§ 3 

Größe, Lage und Ausstattung 
 
(1) Die Größe des herzustellenden Spielplatzes ist anhand der Gesamtwohnfläche zu ermitteln. Die Bruttofläche des Spielplat-

zes muss je m² Wohnfläche je 0,1 m², jedoch mindestens 60 m² betragen. Die Fläche muss für das Spielen von Kindern bis 
zu 14 Jahren geeignet und ausgestattet sein. 

(2) Spielplätze mit einer Größe von mehr als 120 m² sollen einen Abstand von 10 m (gemessen von der Außenkante des jewei-
ligen Spielplatzes) zu den Fenstern von Aufenthalts- und Schlafräumen nicht unterschreiten.  

(3) Der Spielplatz soll windgeschützt, sonnenbegünstigt und gegen öffentliche Verkehrsflächen sowie anderen Anlagen wie 
Stellplätze und Garagen und deren Zufahrten, Lüftungsauslässe von Tiefgaragen, Standplätze für Abfallbehälter oder Fahr-
radabstellanlagen ausreichend abgeschirmt angelegt werden. Sie müssen gefahrlos und barrierefrei zu erreichen, sowie 
ohne Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen nutzbar sein. 

(4) Für je 60 m² Spielplatzfläche ist dieser mit mindestens einem Spielsandbereich (1 m² je Wohnung), einem ortsfesten Spiel-
gerät (insbesondere Rutschen, Wippen, Schaukeln, Klettergeräte und -einrichtungen, Balken, Taue, Brücken, Recks und 
Hangelgeräte), einer ortsfesten Sitzgelegenheit, einem ortfesten Abfallbehälter sowie ausreichend Schatten spendenden 
Elemente auszustatten. 

 
§ 4 

Herstellung und Ablöse des Spielplatzes 
 
(1) Der Spielplatz ist auf dem Baugrundstück zu errichten. Ausnahmsweise darf ein Spielplatz auf einem anderen Grundstück 

in der Nähe des Baugrundstückes angelegt werden. Der Spielplatz muss fußläufig und gefahrlos für die Kinder zu erreichen 
sein. Die Benutzung des Grundstücks für diesen Zweck ist gegenüber dem Träger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu 
sichern.  

(2) Die Pflicht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung des Spielplatzes kann auch durch Übernahme der Kosten gegen-
über der Stadt Freilassing vor Erteilung der Baugenehmigung übernommen werden (Ablösevertrag). Gleiches gilt bei Bau-
vorhaben, die im Genehmigungsfreistellungsverfahren angezeigt werden. Ein schriftlicher Ablösevertrag zwischen dem Bau-
herrn und der Stadt Freilassing ist erforderlich. Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösevertrags steht im Ermes-
sen der Stadt Freilassing. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn 
der Spielplatz nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstückes hergestellt werden kann.  

(3) Wenn ein privater, bestehender Spielplatz bei bereits bestehenden Gebäuden nicht mehr benötigt wird, kann eine Ablöse 
bei gleichzeitigem Rückbau des Spielplatzes gemäß dieser Satzung erfolgen. Ein schriftlicher Ablösevertrag zwischen dem 
Bauherrn und der Stadt Freilassing ist erforderlich. Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösevertrags steht im 
Ermessen der Stadt Freilassing. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags.  

(4) Der Ablösebetrag je m² Spielplatzfläche nach § 3 dieser Satzung oder bei Rückbau eines vorhandenen Spielplatzes nach § 
4 Abs. 3 dieser Satzung je m² der tatsächlichen Spielplatzfläche wird nach folgender Formel berechnet: 

A = Kosten pro m² x F 
 

A: Ablösebetrag in Euro 
 

Kosten pro  
m² in Euro: 682,52  

 
F: erforderliche bzw. vorhandene Spielplatzfläche in m² nach § 3 bzw. § 4 Abs. 3 dieser Satzung 

 
§ 5 

Unterhaltung 
 

(1) Der Spielplatz ist in benutzbarem Zustand zu erhalten. Auf die zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflichten wird hingewiesen. 
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(2) Verantwortlich für den Unterhalt sind die Grundstückseigentümer oder sonstige Träger. 
 

§ 6 
Abweichungen 

 
Bei verfahrensfreien Bauvorhaben kann die Stadt Freilassing, im Übrigen die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der 
Stadt Freilassing von den Vorschriften dieser Satzung Abweichungen nach Art. 63 BayBO zulassen.  
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Gemäß Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen §§ 2, 3, 4, 5 dieser Satzung verstößt. 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Herstellung von Spielplätzen 
und deren Ablösung (Spielplatzsatzung) vom 22.06.2022 außer Kraft.  
 
 
Freilassing, den 01. Oktober 2025 
Stadt Freilassing 
 
Markus Hiebl, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 6 

Markt Teisendorf 
 

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung) 
 
Der Markt Teisendorf erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 
ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert t durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1  
Anwendungsbereich 

 
(1)  Die Satzung gilt für die Errichtung von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen im Gemeindegebiet des Marktes Teisendorf.  
(2)  Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abwei-

chen, haben Vorrang.  
 

§ 2  
Pflicht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung 

 
(1)  Bei der Errichtung von Gebäuden im Sinne des § 1 Abs. 1 ist ein Spielplatz herzustellen, auszustatten und zu unterhalten.  
(2)  Die erforderlichen Spielplätze sollen mit der Nutzungsaufnahme der baulichen Anlage, zu der sie gehören, bereitgestellt und 

benutzbar sein. 
 

§ 3  
Größe, Lage und Ausstattung 

 
(1)  Je 25 m² Wohnfläche sind 1,5 m² Spielplatzfläche nachzuweisen, jedoch mindestens 50 m². Die Fläche muss für das Spielen 

von Kindern bis zu 14 Jahren2 geeignet und ausgestattet sein.  
(2)  Der Spielplatz soll möglichst verkehrsabgewandt in sonniger, windgeschützter Lage angelegt werden. Er muss gegen Anla-

gen, von denen Gefahren oder Störungen ausgehen so abgeschirmt werden, dass die Kinder ungefährdet spielen können.  
(3)  Für je 50 m² Fläche ist er mit mindestens einem Spielsandbereich (Mindestgröße 4 m²), einem ortsfesten Spielgerät, einer 

ortsfesten Sitzgelegenheit sowie ausreichend Schatten spendenden Elementen auszustatten. 
 

§ 4  
Herstellung und Ablöse des Spielplatzes 

 
(1)  Der Spielplatz ist auf dem Baugrundstück zu errichten. Ausnahmsweise darf der Spielplatz auf einem anderen Grundstück 

in der Nähe des Baugrundstücks angelegt werden. Der Spielplatz muss fußläufig und gefahrlos für die Kinder zu erreichen 
sein. Die Benutzung des Grundstücks ist gegenüber dem Träger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.  

 Die Pflicht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung des Spielplatzes kann auch durch Übernahme der Kosten gegen-
über des Marktes Teisendorf übernommen werden (Ablösevertrag). Gleiches gilt bei Bauvorhaben, die im Genehmigungs-
freistellungsverfahren angezeigt werden. Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösevertrags steht im Ermessen der 
Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn der Spielplatz 
nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden kann. Der Ablösungsbe-
trag beträgt je m² 500,00 Euro. Für Gebäude, die dem Wohnen von Senioren und Studenten bestimmt sind, besteht ein 
Anspruch auf Ablöse. Der Ablösebetrag darf in diesem Fall 5.000 Euro je abzulösenden Spielplatz nicht übersteigen.  
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§ 5  
Unterhaltung 

 
(1)  Der Spielplatz ist in benutzbarem Zustand zu erhalten. Auf die zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflichten wird hingewiesen. 
(2)  Verantwortlich für den Unterhalt sind die Grundstückseigentümer oder sonstige Träger. 
 

§ 6  
Abweichungen 

 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden.  
 

§ 7 
 Ordnungswidrigkeiten (optional) 

 
Gemäß Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen §§ 2, 3, 4, 5 dieser Satzung verstößt. 
 

§ 8  
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Teisendorf, den 01. Oktober 2025 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 7 

Markt Teisendorf 
 

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
 
Der Markt Teisendorf erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 
ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 
588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1  
Anwendungsbereich 

 
(1)  Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im 

Gemeindegebiet des Marktes Teisendorf.  
(2)  Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abwei-

chen, haben Vorrang.  
 

§ 2  
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 
(1)  Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 

herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzli-
cher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.  

(2)  Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage 1 zur Satzung. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. Die 
Zahl der nicht in Anlage 1 aufgeführten notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verordnung über den Bau 
und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

(3)  Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, 
wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.  

(4)  Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen 
zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Run-
dung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze. 

(5)  Notwendige Stellplätze müssen ungehindert und unabhängig voneinander befahrbar und nutzbar sein. 
 

§ 3  
Herstellung und Ablöse der Stellplätze 

 
(1)  Die nach § 2 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück 

in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich 
zu sichern.  

(2)  Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öff-
nungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benut-
zung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.  

(3)  Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kosten ihrer Herstellung gegenüber der Ge-
meinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
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der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stell-
plätze nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der Ablö-
sungsbetrag beträgt je Stellplatz 7.500 Euro.  

(4)  Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 
angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

 
§ 4  

Anforderungen an die Herstellung 
 

(1)  Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderung der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

(2)  Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 
7 BayBO.  

 
§ 5  

Abweichungen 
 

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden.  
 

§ 6  
Schlussbestimmungen 

 
Diese Satzung tritt einen Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Stellplatzsatzung 
vom 01.01.2008 außer Kraft. 
 
 
Teisendorf, den 01. Oktober 2025 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser, Erster Bürgermeister 
 
Anlage 1  
 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon in 
Vomhundert-
sätzen für Be-

sucher 
1. Wohngebäude 

  

1.1 Gebäude mit Wohnungen 2 Stellplatz je Wohnung bei Mietwohnungen, für die 
eine Bindung nach dem Bayerischen Wohnraumförde-
rungsgesetz besteht, 0,5 Stellplätze 

– 

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten, mindestens 2 Stellplätze 75 
1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10 
1.4 Schwestern-/ Pflegewohnheime, Arbeitnehmer-

wohnheime u.ä. 
1 Stellplatz je 2 Betten, mindestens 3 Stellplätze 10 

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, Langzeit- und 
Kurzzeitpflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen 
u. ä. 

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, mindes-
tens 2 Stellplätze 

50 

1.6 Obdachlosenheime, Gemeinschaftsunterkünfte 
für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze 

10 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Pra-
xisräumen 

  

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m2 NUF1) 20 
2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr 

(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, 
Arztpraxen und dergl.) 

1 Stellplatz, je 30 m2 NUF1), mindestens 3 Stellplätze 75 

3. Verkaufsstätten 
  

3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche für den Kunden-
verkehr, mindestens 2 Stellplätze je Laden 

75 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (einschließlich 
Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandels-
betrieben) 

1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche für den Kunden-
verkehr 

75 

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), 
Kirchen 

  

4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeu-
tung (z.B. Theater, Konzerthäuser, Mehrzweck-
hallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z.B. Lichtspiel-
theater, Schulaulen, Vortragssäle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90 

4.4 Kirchen  1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90 
5. Sportstätten 

  

5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze (z.B. Trai-
ningsplätze) 

1 Stellplatz je 300 m2 Sportfläche – 

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit Besucherplät-
zen 

1 Stellplatz je 300 m2 Sportfläche, zusätzlich 1 Stell-
platz je 15 Besucherplätze 

– 

5.3 Turn- und Sporthallen ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 50 m2 Hallennutzflächen – 
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Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon in 
Vomhundert-
sätzen für Be-

sucher 
5.4 Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 50 m2 Hallennutzfläche; zusätzlich 1 

Stellplatz je 15 Besucherplätze 
– 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m2 Grundstücksfläche – 
5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen – 
5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, zusätzlich 1 Stell-

platz je 15 Besucherplätze 
– 

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o.ä. ohne Besu-
cherplätze 

2 Stellplätze je Spielfeld – 

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen o.ä. mit Besu-
cherplätzen 

2 Stellplätze je Spielfeld, zusätzlich 1 Stellplatz je 15 
Besucherplätze 

– 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage – 
5.11 Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn – 
5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote – 
5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m2 Sportfläche – 
6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe 

  

6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m2 Gastfläche 75 
6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, 

sonst. Vergnügungsstätten 
1 Stellplatz je 20 m2 NUF1), mind. 3 Stellplätze 90 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere Be-
herbergungsbetriebe 

1 Stellplatz je 6 Betten, bei Restaurationsbetrieb Zu-
schlag nach 6.1 oder 6.2 

75 

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75 
7. Krankenanstalten 

  

7.1 Krankenanstalten von überörtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 4 Betten 60 
7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 6 Betten 60 
7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für langfris-

tig Kranke 
1 Stellplatz je 4 Betten 25 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m2 NUF1), mindestens 3 Stellplätze 75 
8. Schulen, Einrichtungen der Jugendförde-

rung 

  

8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen 1 Stellplatz je Klasse, zusätzlich 1 Stellplatz je 10 
Schüler über 18 Jahre 

– 

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende – 
8.3 Tageseinrichtungen für mehr als 12 Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder, mindestens 2 Stellplätze – 
8.4 Tageseinrichtungen für weniger als 12 Kinder 1 Stellplatz - 
8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze – 
8.6 Berufsbildungswerke, Ausbildungswerkstätten 

und dergl. 
1 Stellplatz je 10 Auszubildende – 

9. Gewerbliche Anlagen 
  

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m2 NUF1) oder je 3 Beschäftigte 10 
9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, Verkaufs-

plätze 
1 Stellplatz je 100 m2 NUF1) oder je 3 Beschäftigte – 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder Reparaturstand – 
9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über Tankstellenbedarf hin-

aus: Zuschlag nach 3.1 (ohne Besucheranteil) 
– 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je Waschanlage2) – 
10. Verschiedenes 

  

10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten – 
10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1500 m2 Grundstücksfläche, jedoch min-

destens 10 Stellplätze 
– 

 
1)  NUF = Nutzfläche nach DIN 277  
2)  Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vorhanden sein. 
 
 
Bek. Nr. 8 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss sowie über die öffentliche Auslegung  
gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch der Einbeziehungssatzung „Weildorf-Süd“  

 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 18.08.2025 die Aufstellung der o. g. Innenbereichssatzung nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB beschlossen. Die Entwurfsplanung wurde vom Bau- und Umweltausschuss gebilligt und die die öf-
fentliche Auslegung und Behördenbeteiligung beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 07.10.2025 durch Ver-
öffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Berchtesgadener Land, an den gemeindlichen Anschlagtafeln und auf der Homepage 
des Marktes Teisendorf.  
 
Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich im Süden des Ortsteils Weildorf nördlich der Pattinger Straße. Betroffen sind die 
Grundstücke Fl.Nrn. 25 und 31 der Gemarkung Weildorf. Mit der Satzung soll eine Umnutzung bisheriger landwirtschaftlicher 
Gebäude sowie eine maßvolle bauliche Erweiterung ermöglicht werden. 
 
Der Planentwurf in der Fassung vom 08.07.2025 wird nun in der Zeit vom 
 

07. Oktober 2025 bis 10. November 2025 
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öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungszeit kann jedermann zur Planung Stellung nehmen. Im gleichen Zeitraum wird die 
Beteiligung der Behörden durchgeführt. Die Planunterlagen können im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, zweites Obergeschoß, 
Zimmer Nr. 210, während der allgemeinen Öffnungszeiten, eingesehen werden. Die Einsichtnahme kann auch über die gemeind-
liche Homepage: teisendorf.org/meine-gemeinde/bauen-wohnen/bauleitplanung erfolgen.  
 
Es wird auf folgendes hingewiesen: 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.   
 

Datenschutz 
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i. V. mit § 3 BauGB 
und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten sie keine Mitteilung über das Er-
gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG ist einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gem. § 
7 Abs. 3 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
 
Teisendorf, den 07. Oktober 2025 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 9 

Gemeinde Ainring 
 

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
 
Die Gemeinde Ainring erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBI S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573 
ff.) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 
588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) folgende Satzung: 
 

§ 1  
Anwendungsbereich 

 
(1)  Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im 

Gemeindegebiet Ainring. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen 
im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.  

 
(2)  Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abwei-

chen, haben Vorrang. 
 

§ 2  
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 
(1)  Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 

herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzli-
cher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

 
(2)  Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach Anlage 1 zur Satzung. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. Ist eine 

Nutzung nicht in der Anlage aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze in Anlehnung an eine oder mehrere ver-
gleichbare Nutzungen der Anlage zu ermitteln. 

 
(3)  Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, 

wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.  
 
(4)  Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen 

zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Run-
dung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze. 

 
§ 3  

Herstellung der Stellplätze 
 
(1)  Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 

Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbe-
hörde rechtlich zu sichern.  

(2)  Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öff-
nungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benut-
zung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.  

 
§ 4  

Anforderungen an die Herstellung 
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(1)  Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

 
(2)  Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 

7 BayBO.  
 

§ 5  
Abweichungen 

 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden.  
 

§ 6  
Schlussbestimmungen 

 
Diese Satzung tritt zum 07.10.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Stellplatzsatzung vom 07. Mai 2014 außer Kraft.  
 
 
Ainring, den 02. Oktober 2025 
Gemeinde Ainring 
 
Martin Öttl, Erster Bürgermeister 
 
Anlage 1 
 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze Hiervon für   
Besucher 
in % 

1. Wohngebäude   
1.1 Gebäude mit Wohnungen 2 Stellplätze je Wohnung; 

 
abweichend hiervon bei Mehrfamilienhäusern: 
a) je 1-Zimmer-Wohnung 
1 Stellplatz 
b) je 2-Zimmer-Wohnung 
1,50 Stellplätze 
c) je 3-Zimmer-Wohnung 
1,75 Stellplätze 
d) je 4-Zimmer-Wohnung 
2 Stellplätze; 
 
abweichend hiervon bei Mietwohnungen, für die 

eine Bindung nach dem Bayerischen Wohn-
raum-förderungsgesetz besteht 0,5 Stell-
plätze je Wohnung; 

 

- 

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten, mindestens 2 Stellplätze 75 
1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10 
1.4 Schwestern-/Pflegewohnheime, Arbeit-

nehmerwohnheime u. ä. 
1 Stellplatz je 4 Betten 10 

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, Langzeit- 
und Kurzzeitpflegeheime, Tages-
pflegeeinrichtungen u. ä. 

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, min-
destens 2 Stellplätze 

50 

1.6 Obdachlosenheime, Gemeinschaftsun-
terkünfte für Leistungsberechtigte 
nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten, mindestens 2 Stellplätze 10 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und 
Praxisräumen 

  

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m² NUF 1) 20 
2.2 Räume mit erheblichem Besucherver-

kehr (Schalter-, Abfertigungs- oder 
Beratungsräume, Arztpraxen und 
dergl.) 

1 Stellplatz je 30 m² NUF 1), mindestens 3 Stell-
plätze 

75 

3.  Verkaufsstätten   
3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für den Kun-

denverkehr, mindestens 2 Stellplätze je La-
den 

75 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (ein-
schließlich Einkaufszentren, groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben) 

1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für den Kun-
denverkehr 

75 

4. Versammlungsstätten (außer Sport-
stätten), Kirchen 

  

4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher 
Bedeutung (z. B. Theater, Konzert-
häuser, Mehrzweckhallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z.B. 
Lichtspieltheater, Schulaulen, Vor-
tragssäle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90 

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90 
5. Sportstätten   
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5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze (z. B. 
Trainingsplätze) 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche - 

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit Besu-
cherplätzen 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche, zusätzlich 1 
Stellplatz je 15 Besucherplätze 

- 

5.3 Turn- und Sporthallen ohne Besucher-
plätze 

1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche - 

5.4 Turn- und Sporthallen mit Besucherplät-
zen 

1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche, zusätzlich 1 
Stellplatz je 15 Besucherplätze 

- 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m² Grundstücksfläche - 
5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen - 
5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, zusätzlich 1 

Stellplatz je 15 Besucherplätze 
- 

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o.ä. ohne 
Besucherplätze 

2 Stellplätze je Spielfeld - 

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen o.ä. mit 
Besucherplätzen 

2 Stellplätze je Spielfeld, zusätzlich 1 Stellplatz je 
15 Besucherplätze 

- 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage - 
5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn - 
5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote - 
5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m² Sportfläche - 
6. Gaststätten- und Beherbergungsbe-

triebe 
  

6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m² Gastfläche 75 
6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billiard-Sa-

lons, sonst. Vergnügungsstätten 
1 Stellplatz je 20 m² NUF 1), mindestens 3 Stell-

plätze 
90 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und an-
dere Beherbergungsbetriebe 

1 Stellplatz je 6 Betten, bei Restaurationsbetrieb 
Zuschlag nach den Nrn. 6.1 oder 6.2 

75 

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75 
7. Krankenanstalten   
7.1 Krankenanstalten von überörtlicher Be-

deutung 
1 Stellplatz je 4 Betten 60 

7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeu-
tung 

1 Stellplatz je 6 Betten 60 

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für 
langfristig Kranke 

1 Stellplatz je 4 Betten 25 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m² NUF 1), mindestens 3 Stell-
plätze 

75 

8. Schulen, Einrichtungen der Jugend-
förderung 

  

8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufsfach-
schulen 

1 Stellplatz je Klasse, zusätzlich 1 Stellplatz je 10 
Schüler über 18 Jahre 

10 

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende - 
8.3 Tageseinrichtungen für mehr als 12 Kin-

der 
1 Stellplatz je 30 Kinder, mindestens 2 Stellplätze - 

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 Kinder 1 Stellplatz - 
8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze - 
8.6 Berufsbildungswerke, Ausbildungswerk-

stätten und dergl. 
1 Stellplatz je 10 Auszubildende - 

9. Gewerbliche Anlagen   
9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m² NUF 1) oder je 3 Beschäftigte 10 
9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, Ver-

kaufsplätze 
1 Stellplatz je 100 m² NUF 1) oder je 3 Beschäftigte - 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder Reparaturstand - 
9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über Tankstellenbedarf 

hinaus: Zuschlag nach Nr. 3.1 (ohne Besu-
cheranteil) 

- 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je Waschanlage 2) - 
10. Verschiedenes   
10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten - 
10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1 500 m² Grundstücksfläche, jedoch 

mindestens 10 Stellplätze 
- 

 
1) NUF = Nutzungsfläche nach DIN 277 
2) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vorhanden sein. 
 


